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VERLEIHUNG DES "BANWALTER AMPTS" DES KLOSTERS FRAUENTHAL AN

KIRCHMEIER HANS WALLER IM BOESCH [ GEM. HUENENBERG]

"Erstlichen das er bei Bidermans threüwen über den wald als were er sein eige-

thwn sorg tragen , auch Niemand etwas abzuehauwen oder darus zue füehren

ohne befelch der Abbtissin [Maria Verena II . W i r t h] erlauben oder zue-

lassen 3 den nutzen darin fürdem , den schaden abwenden solle 3 und die so

schaden in dem wald zuefüegten threüwlich Leiden damit selbige zue billi-

cher straff mögen angehalten werden.

2 . Alles Bauw oder Brauch Holtz welches ein Gotshaus darin hauwen wirt soll

so vill kan 3 darvon gebrucht werden 3 abgefüert 3 und Ihme das abholtz über-



lassen werden.

3 . Was an Laub und dannholtz verkaufft und vertauscht wurde , soll ein Ban¬

walter nichts darvon zue forderen haben.

4 . Jm fahl ein Gotshaus ein namhafften Bauw, als Haus , scheür etc . darus er-

bauwen wolte , soll bei einer Abbtissin stehen , nach billigkeit dem Banwal¬

ter vom Abholtz zue überlassen.

5 . Soll in dem wald weder geweidet noch gemeiet werden , bei verlierung des

Ampts oder Verwaltung.

6 . Wirt eim Banwalter zuegelassen , das wan gross Bauwholtz etwan kleine dan-

lin umschliege , oder sunst abdorte danlin , oder ander holtz im wald funden

wurden , mag er selbige zue Laten , oder seiner notwendigkeit bruechen.

7 . Was von wind , schnee und weter umgefeit wurde , sol einem Gotshaus nutzet

an das abholtz erfolgen.

8 . Jm übrigen soll ein Banwalter mit knecht und Vieh dem Gotshaus in fellurig

und abfüehrung des Holtzes nach altem Brauch verhilflich sein.

Was den eichwald im teüflibach bei Kharn betrifft , hat der Urbar dise Forma¬

lia : Weil der Hoff [Friesencham ] sunst vil holtzes hat , nämlich 9 Jucharten,

so ist dem Lehemann austruckenlich anbedingt , das ehr in dem Eichwäldlin

teüfflibach kein holtz nit sol wüesten , noch sehenden , noch verkauffen , be¬

sonders die Eichen nit abhauwen sunder dem Gotshaus zue seinem gebeüwen ufbe-

halten und verbliben lassen . "

AH 44 , 138 und 143 Blatt 143 leer
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